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"SENTIMENT"1 RECHTLICHERNATUR SEITENS DER STADT ZUG IM RECHT¬
SPRECHUNGSSTREIT MIT DEN GENOSSEN IM GRÜT ZU BAAR

SSRQ Zug II 682 Nr . 1258

"UnbegreiffHohes guetachten im Grütherhandel .
Zueforderst solle woll underscheiden werden , wass Juris publici , dass

ist , ein OberkheitHohes Recht ist , und Juris privati , dass ist ein

Recht , so Jedem absonderlich , oder auch einer privat Gnossamme , welche

keinen Oberkheitliehen Gewaldt uff sich tragt zuesteht.

Die Genossen im Grüth hat eine Burgerschafft Lobl . Statt Zug ihres ge¬

meinen Rechtens uff der Allmendt Brun - Egg [ =Brunegg , Gern. Zug ] gleich-

woll theilhafftig gemacht , dass Jedoch selbiger Eigenthumb der Burger-
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schafft in Zug verbliben wäre , die Grüther aber eintzig in der Nutz-
barkheit ein Antheil hetten Lauth usstrukhentlichen Buechstabens der

Sigil , undt Brieffs , so A . ° 1518 ^ auffgerichtet worden.
Jn Crafft solcher Nutzbarkheit Rechtens , so den Grütheren auff der

Allmendt Brun - Egg zuesteht , mag woll bestehen , dass ein Burgerschafft
der Statt Zug ohne beystimung der Gnossen im Grüth , kein Baan auff die
im bezirckh Jenner Allmendt Brunegg Liggende Wäldt machen könte , Je¬
doch so beide in diserem passu Mitgnossen Einmüetig den baan auffer-

legt , kan ein theil ohne den Anderen solchen Nirgents uffheben , so

gibt auch die billigkheit nit zue , dass gleichwoll die Grüther ein An¬
theil der Nutzbarkheit Jenner Allmendt mit der Burgerschafft zuege-
niessen haben , in solcher Nutzung ein gleichheit seye der Genossen im

Greuth , und der gantzen burgerschafft der Statt Zug , sonder nach Pro¬

portion der Köpfen , welchen solche Nutzbarkheit zuesteht , müest solche

Nutzniessung aussgetheilt , oder zuebehaltung dess guets angewendt wer¬
den , Also das Jederen Manssperson im Grüth , Alss Jederem Burger in Zug

An der Nutzung solle zuegelassen sein , über welche Nutzbarkheits ab-

theillung dan beide theil der burgerschafft , und Gnossen im Grüdt Ein¬

müetig und sämtlich zueordtnen haben , laut Vorgemelten brieffs.
Ob aber Lauth solcher gleichförmiger , über die Nutzbarkeit Anordnung
Rechtens die Gnossen im Grüth auch ein Antheil an Oberkheitliehen

Rechten haben ? Jst gantz ein Andere frag.

So auch mit beeder theillen bewilligung ein Stukh Waldt in Baan gelegt
wirdt , damit solcher Baan möge geschwindt werden , muess ein oberkheit-

lich verboth , oder Geboth darauff gelegt werden , dessen Uebert [ rjätun-

gen , abstraffung ist gleichfahls ein oberkheitlich Recht.
Wer will dann sagen , dass , weylen die Allmendt Brun - Egg im becirckh
der oberkheitliehen Pothmässigkheit der Statt Zug geleggen ist , den

Gnossen im Grüth solcher Pothmässigkheit paritet , oder ettwas Antheil

seyen mitgetheilt worden ? Sigil und Brieff reden eintzig von mittheil-

lung der privat Nutzbarkheit , mit wass fueg mag dan der Gnossen im
Grüth , auff die oberkheitliche Jurisdiction der Pötten , oder Verpot-

ten , wie auch der Straffmessigkheit etc . extendiert werden.

Einer oberkheitliehen Pothmässigkheit ist niemandt fähig . Er sye dan,

oder werde hoc ipso ein oberkheit , wo ist aber Jemahl gehört oder ge-
denckht worden , das ein Ohrt Zug [ =Stadt und Amt ] Nebent der Statt

Zug , und den dreyen Ambts Gemeindten [ =Aeusseres Amt Zug ] die Vierte
Genossamme mit oberkheitlichem Gewaldt absonderlich geehrte Gemeindt

sich annoch befinde ? Wer will ihm einbilden dass ein burgerschafft zue

Zug ihren oberkheitliehen Gewaldt so Ring geschetzet , dass Sy uff ei¬
nem gewüssen Stuckh ihres Territorij eine gemeinschafft des Bürgerli¬

chen Rechtens , so gar mit einer paritet , einicher vor deme Unfehigen,
ia ussert ihrem Territorial bezirckh wonhafften , auch mit oberkheitli-



eher Pothmässigkheit heschenckht habe ! da doch angezogne Sigil und
brieff so heiter auff eintzige Nutzniessung Jenner Anwäldt Lauth
Buechstäblichen Jnhalts lauthen thuent.

( O
Jm fahl dan disser Streith le Rechtlich müeste Erörtert werden , wirdt
man , da fehrn eines Ohrts Zug habendes Lybell [ von 1604 ] den Richter
nit heiter Zeiget , sich der in den Eydtgnösischen Piintten begriffnen
Richtschnuer und alt hergebrachter Formb Rechtens , da benantlichen Je¬
der theill seine Richter Willcurlich selbsten Erkieset , behelffen
müessen etc . "

1) s . auch Zurlaubiana AH 111/123 2 ) s . SSRQ Zug II 680 Nr . 1253
3 ) Die unterschiedlichen Meinungen der Rechtssprechung in diesem Streit

zwischen Grilt und der Stadt Zug s . etwa Zurlaubiana AH 30/124.

Kopie , wohl für den Zuger Stabführer Beat Jakob I . Zurlauben bestimmt
AH 111 , 332 und 334
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